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Das Amtsblatt Dänischer Wohld 
finden Sie auch im Internet unter www.amtdw.de / Amt / Aktuelles. 

Hier können Sie das Bekanntmachungsblatt auch 
als Newsletter abonnieren. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Schiedsleute des Amtes Dänischer Wohld und der Gemeinde Gettorf 
 

Amt Dänischer Wohld: Siegfried Mevs  Telefon: 0 43 46 / 41 21 07   
Gemeinde Gettorf: Werner Helms-Rick  Telefon: 0 43 46 / 66 43 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Die nächste Ausgabe des Amtsblattes Dänischer Wohld  

erscheint am Mittwoch, dem 1. November 2023.  

  

http://www.amtdw.de/
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Gemeinde Lindau 24214 Gettorf, den 12.10.2023 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 

 
 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Jugend und Kultur der Gemeinde Lindau 
 

Donnerstag, 26.10.2023, 19:00 Uhr, 
 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Sitzungssaal III. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 
 
 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 23.01.2023  

   

 3. Berichte  

   

 3.1. Eingaben  

   

 3.2. Anfragen  

   

 4. Einwohnerfragestunde  

   

 5. Bericht zur Kostenentwicklung von 2019 bis 2023 und Auslastungs-
quote 2022 des Kreises 

 

   

 6. Sauberlaufmatten  

   

 
 
 

gez. - Vorsitzende -  
Für die Richtigkeit:  
 
 
 
Frohmeyer 
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Amtliche Bekanntmachungen 
 

B e k a n n t m a c h u n g  
 
 
über das Nachrücken von Bewerbern gemäß § 44 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. März 1997. 
 
Herr Benjamin Schwinger ist von seinem Mandat zur Mitgliedschaft in der Gemeindevertretung Neudorf-
Bornstein mit Wirkung zum 25.09.2023 zurückgetreten. 
 
Somit ist das Nachrückungsverfahren nach den Vorschriften des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes 
durchzuführen. Nach § 44 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. März 1997 (GVOBl. Schl.-H. Seite 151) i. V. m. § 67 der Gemeinde- und Kreiswahlordnung vom 
2. Dezember 2009 (GVOBl. Schl.-H. Seite 747) habe ich die nächste Bewerberin/den nächsten Bewerber 
für ein Nachrücken derjenigen Partei bzw. Wählergruppe zu berücksichtigen, für die die/der Ausgeschie-
dene bei der Wahl aufgetreten ist.  
 
Herr Tim Johannsen hat als nächstfolgender Listenbewerber im Rahmen des Nachrückungsverfahrens 
die Wahl angenommen. 
 
Ich gebe hiermit das Nachrücken der nachstehenden Bewerberin/des nachstehenden Bewerbers zum 
25.09.2023 aus dem Listenwahlvorschlag der SPD Neudorf-Bornstein nach Anhörung der Organisation 
bekannt.  
 
 

Herrn  
Tim Johannsen 
Bäckerweg 3 
24214 Neudorf-Bornstein 
 

 
Gegen die Feststellung der Nachfolgerin/des Nachfolgers kann jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes    
binnen eines Monats nach Bekanntmachung Einspruch erheben. Der Einspruch wäre schriftlich oder zur 
Niederschrift beim  
 
   Gemeindewahlleiter  
   im Amt Dänischer Wohld 
   Karl-Kolbe-Platz 1 
   24214 Gettorf 
 
zu erheben.  
 
 
Gettorf, den 18.10.2023          Amt Dänischer Wohld 
                  - Der Gemeindewahlleiter - 
        

 
 Im Auftrag:  

 
       Bahr 
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Satzung 
der Gemeinde Felm 

für den Betrieb und die Erhebung von Benutzungsgebühren 
für die Kindertageseinrichtung 

 
 
Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1, 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schl.-H. in der 
Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
14.07.2023 (GVOBl. Schl.-H. S. 308), der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1, 4 Abs. 1 und 6 Abs. 1 bis 4 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Schl.-H. in der Fassung vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 
27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 564), der §§ 22 - 24 und 90 Abs. 
1 Nr. 3 Sozialgesetzbuch VIII in der Fassung vom 11.09.2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 21.12.2022 (BGBl. I S. 2824; 2023 I Nr. 19) sowie des § 31 Abs. 1 Satz 1 und 
Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertages-
pflege (Kindertagesförderungsgesetz – KiTaG) vom 12.12.2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 759), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19.06.2023 (GVOBl. Schl.-H. S. 286) wird nach Beschlussfassung durch die Gemein-
devertretung Felm vom 18.09.2023 folgende Satzung erlassen:  
 
 

§ 1 
Geltungsbereich und Rechtsform 

 
(1) Die Satzung gilt für die Kindertageseinrichtung der Gemeinde Felm, Dorfstr. 56 a und der Natur-

gruppe. 
 
(2) Die Kindertageseinrichtungen sind soziale öffentliche Einrichtungen der Gemeinde Felm mit eigen-

ständigem alters- und entwicklungsspezifischem Bildungs- und Erziehungsauftrag gem. § 2 KiTaG. 
Sie soll die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Per-
sönlichkeit fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen und den 
Eltern/Personensorgeberechtigten dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser mit-
einander vereinbaren zu können. Die Ziele und Grundsätze entsprechen dem Gesetz zur Förderung 
von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege (Kindertagesförderungsgesetz – 
KiTaG).  

 

(3) Die Gemeinde Felm betreibt die Kindertageseinrichtungen in eigener Trägerschaft als öffentliche 
Einrichtung. 

 
§ 2 

Aufnahme 
 
(1) Im Rahmen der verfügbaren und belegbaren Plätze werden Kinder vorrangig mit Hauptwohnsitz in 

der Gemeinde Felm bis zum Schuleintritt aufgenommen. Die Aufnahme der Kinder unter 3 Jahren 
erfolgt vorrangig mit vollendetem 1. Lebensjahr unter Berücksichtigung des § 24 SGB VIII. 

 

(2) Ein bereits in einer Krippengruppe betreutes Kind, wird bei der Planung der Regelgruppen von der 
Kindertageseinrichtung berücksichtigt. Der Wechsel in die Regelkindergartengruppe kann dabei im 
Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten vor oder nach Vollendung des 3. Lebensjahres erfolgen. 
Die Vollendung des 3. Lebensjahres eines Kindes erfordert keine Neuanmeldung. 

 
(3) Im Falle eines Wegzugs des Kindes besteht das Betreuungsverhältnis fort. 
 
(4) Gem. § 3 Abs. 3 KiTaG erfolgt die unverbindliche Voranmeldung über das Onlineportal der KiTa-

Datenbank mit folgenden Daten:  
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 Name, Geburtsdatum und Anschrift des Kindes, 

 Namen und Anschriften der Eltern/Personensorgeberechtigten, 

 das gewünschte Aufnahmedatum  

 die gewünschte Betreuungszeit 

 E-Mail-Adresse und Telefonnummer 

 sowie weitere für die Betreuung notwenige Angaben. 
 

Die Eingabe der Anmeldedaten kann auch von der Leitung der Kindertageseinrichtung für die El-

tern/Personensorgeberechtigten vorgenommen werden. 

 

(5) Die rechtsverbindliche Anmeldung der Eltern/Personensorgeberechtigten erfolgt in der Regel 6 Mo-
nate vorher zum Beginn des Kindergartenjahres (01.08.). 

  

(6) Während des laufenden Kindergartenjahres können Kinder nur im Rahmen der verfügbaren Plätze 
nach Maßgabe der Vergabekriterien aufgenommen werden. Diese Regelung findet auch Anwen-
dung im Falle einer Veränderung der Betreuungszeit. 

 

(7) Die Leitung der Kindertageseinrichtung entscheidet über die Aufnahme. Die Platzzusage erfolgt in 
der Regel 3 Monate vor dem Beginn der Betreuung des Kindes durch die Leitung der Kindertages-
einrichtung.  

 
(8) Vor Aufnahme jedes Kindes sind vorzulegen: 

 

1. Gemäß § 18 Abs. 6 KiTaG: 

a) eine Bescheinigung, die Auskunft über für den Besuch der Kindertageseinrichtung rele-
vante gesundheitliche Einschränkungen gibt, 

b) einen schriftlichen Nachweis über den Impfschutz des Kindes und 
c) eine Bescheinigung über eine zeitnah vor der Aufnahme erfolgte ärztliche Beratung in Be-

zug auf einen vollständigen, altersgemäßen, nach den Empfehlungen der Ständigen Impf-
kommission ausreichenden Impfschutz. Bei fehlender ärztlicher Bescheinigung erfolgt eine 
Information an das zuständige Gesundheitsamt (§ 34 Abs. 10 a IfSG).   

 
2. Gemäß § 20 Abs. 8 und 9 Infektionsschutzgesetz (IfSG) einen Nachweis darüber, dass ein aus-

reichender Impfschutz gegen Masern besteht. 
Ohne diesen Nachweis ist die Aufnahme des Kindes nicht möglich. Sollte die 2. Masernschutz-
impfung des Kindes noch nicht erfolgt sein, weil es bei Aufnahme das 2. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hatte, haben die Eltern/Personen-sorgeberechtigten der Leitung der Kindertagesein-
richtung über die Folgeimpfung unaufgefordert einen Nachweis vorzulegen. Für Kinder, die in 
der Kindertagesein-richtung bereits vor dem 01.03.2020 betreut wurden, gelten die Übergangs-
regelungen des § 20 Abs. 10 IfSG. 

 
(9) Bei Aufnahme des Kindes wird den Eltern/Personensorgeberechtigten gem. § 34 Abs. 5 Satz 2 IfSG 

ein Merkblatt ausgehändigt. 
 

§ 3 
Vergabe von freien Plätzen 

 
Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die freien Plätze in der Kindertageseinrichtung, legt die Gemeinde 
folgende Vergabekriterien fest: 
 

 Wohl des Kindes 

 Kinder von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern, sofern die Aufnahme ihrer Tätigkeit in der Kinder-tagesein-
richtung der Gemeinde Felm aufgrund fehlender Kinderbetreuung gefährdet ist 

 Veränderung der Betreuungszeiten der Bestandskinder  

 Krippenwechselkinder   
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 Hauptwohnsitz oder alleiniger Wohnsitz in der Gemeinde Felm  

 Hauptwohnsitz im Gebiet des Amtes Dänischer Wohld 

 Hauptwohnsitz im Gebiet des Kreises Rendsburg-Eckernförde  

 Kinder, die im laufenden oder kommenden Jahr schulpflichtig werden 

 Alter des Kindes 

 Ausbildung der Eltern/Personensorgeberechtigten 

 Berufstätigkeit der Eltern/Personensorgeberechtigten 

 Geschwisterkinder 

 Familienstand 

 Datum der verbindlichen Anmeldung 

 
Die Festlegung der Gewichtung der Kriterien erfolgt im Beirat/Elternvertretung.  

 
 

§ 4 
Öffnungs- und Schießzeiten 

 

(1) Die Kindertageseinrichtungen sind außerhalb der gesetzlichen Feiertage regelmäßig von Montag 
bis Freitag geöffnet. Die Regelöffnungszeiten gestalten sich gruppen- und belegungs-abhängig 
grundsätzlich in der Zeit von 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr. 

 

(2) In den Gruppen können folgende Betreuungszeiten in Anspruch genommen werden: 

Krippen- und Kindergartengruppe    7.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
Altersgemischte Gruppe     7.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
Naturgruppe       7.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
Ergänzungsgruppe    13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
   

Die Auswahlmöglichkeit aus diesem Betreuungsangebot hängt von der Auslastung und den freien 
Kapazitäten in den jeweiligen Gruppen ab.  

 

(3) Die planmäßige Schließzeit der Gruppen beträgt 19 Tage im Kalenderjahr, davon höchstens drei 
Tage außerhalb der Schulferien in Schleswig-Holstein. Die Schließzeiten werden den Eltern/ Perso-
nensorgeberechtigten rechtzeitig durch die Leitung der Kindertageseinrichtung bekannt gegeben.  

 

(4) Für die Teilnahme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Fortbildungsveranstaltungen kann die 
Kindertageseinrichtung unter Anrechnung auf die Schließzeit gem. Abs. 3 bis zu zwei Tage im Jahr 
geschlossen werden.  

 

(5) Die Kindertageseinrichtung kann auf Anordnung des Gesundheitsamtes oder aus anderen zwingen-
den Gründen (unvermeidbare Bauarbeiten, unvorhersehbare Schadensfälle, unüberbrückbarer Per-
sonalengpass) vorübergehend geschlossen oder in ihrem Betrieb eingeschränkt werden. In diesen 
Fällen besteht kein Anspruch auf anderweitige Betreuung oder Schadensersatz. Eine Erstattung der 
Benutzungsgebühren aus diesem Grund erfolgt nicht. Diese nicht planbaren Schließtage sind von 
Abs. 3 nicht erfasst. 

 

(6) Ein Kindergartenjahr beginnt regelmäßig am 01. August und endet am 31. Juli des Folgejahres.  
 

§ 5 
Gegenstand und Entstehung der Gebührenpflicht 

 

(1) Für die Nutzung der Kindertageseinrichtungen erhebt die Gemeinde Felm zur teilweisen Deckung 
der erforderlichen Kosten des laufenden Betriebes von den Eltern/ Personensorgeberechtigten mo-
natliche Benutzungsgebühren. Diese sind im Voraus jeweils zum fünften eines Kalendermonats an 
die Amtskasse Dänischer Wohld zu entrichten. Die Gebühr ist der Höhe nach in einem Bescheid 
ausgewiesen. Gebührenjahr ist das Kalenderjahr.  

(2) Die Verpflichtung zur Zahlung der Benutzungsgebühr entsteht mit dem Beginn des Kalendermonats 
der Aufnahme des Kindes in die Kindertageseinrichtung und erlischt mit dem Monatsende des Aus-
tritts. Die Benutzungsgebühr wird immer für einen vollen Kalendermonat erhoben. Sie ist auch für die 
Eingewöhnungszeit zu entrichten.   
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(3) Solange ein Betreuungsplatz in der Kindertageseinrichtung zugewiesen ist, ist die Benutzungsge-
bühr unabhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme des Platzes zu entrichten. 

 

§ 6  

Gebührenpflichtige 

 

Gebührenpflichtig sind die zur Leistung des Unterhalts des Kindes Verpflichteten als Gesamtschuldner. 
 

 

§ 7 

Höhe der Benutzungsgebühr 

 

(1) Die Höhe der monatlichen Benutzungsgebühr beträgt nach § 31 Abs. 1 KiTaG  
 

a) für Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr bei Inanspruchnahme von: 
 
 

6   Betreuungsstunden   7.00 Uhr  bis 13.00 Uhr 174,00 € 

8   Betreuungsstunden   7.00 Uhr  bis 15.00 Uhr 232,00 € 
 

b) für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bei Inanspruchnahme von: 

 

6   Betreuungsstunden   7.00 Uhr  bis 13.00 Uhr 169,80 € 

8   Betreuungsstunden   7.00 Uhr  bis 15.00 Uhr 226,40 € 
 
 

Anstelle der Gebühr nach a) tritt mit Ablauf des Kalendermonats, in dem das 3. Lebensjahr des 
Kindes vollendet wird, die Gebühr nach b). 

 

(2) Die Benutzungsgebühr wird als Monatsgebühr für 12 Monate erhoben. Sie ist auch in Zeiten der 
Abwesenheit des Kindes infolge der planmäßigen oder unplanmäßigen Schließtage oder aus sons-
tigen Fehlzeitgründen des Kindes zu entrichten. 

 

(3) Die Kosten für Getränke sind in den monatlich zu entrichtenden Benutzungsgebühren enthalten.  
 
(4) In den Kindertageseinrichtungen wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Für die Mittagsverpfle-

gung ist ein zusätzliches Essengeld zu entrichten und wird direkt von den Eltern/Personensorgebe-
rechtigten mit dem Essensanbieter abgerechnet.  

 

(5) Notwendige Wickelutensilien sind von den Eltern/Personensorgeberechtigten mitzubringen. 
 

(6) Für Kosten, die im Rahmen von Ausflügen entstehen, kann der Ersatz von Auslagen erhoben wer-
den. 

 
§ 8  

Gebührenermäßigung, Gebührenbefreiung und Geschwisterermäßigung 

 
Auf Antrag können die nach § 7 erhobenen Benutzungsgebühren ermäßigt werden. Antragsberechtigt 
sind die Eltern/Personensorgeberechtigten oder Gebührenschuldner. Der Antrag ist an das Amt Dänischer 
Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf zu richten. Die Amtsverwaltung nimmt die Berechnung vor und 
bescheidet den Antrag auf der Grundlage der jeweils geltenden Satzung des Kreises Rendsburg-Eckern-
förde zur Geschwisterermäßigung und sozialen Ermäßigung von Elternbeiträgen zur Förderung von Kin-
dern in Kindertageseinrichtungen gemäß § 7 KiTaG. 
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§ 9 

Veränderung und Beendigung des Betreuungsverhältnisses  

 

(1) Für Änderungen in der Betreuungszeit sind Ummeldungen vorzunehmen. Eine Veränderung in der 
Betreuungszeit führt in der Regel zu einem Gruppenwechsel des Kindes und ist nur zum Beginn 
eines Kindergartenjahres bzw. im Rahmen der verfügbaren Plätze nach Maßgabe der Vergabekri-
terien möglich. Über Ausnahmen entscheidet die Leitung der Kinder-tageseinrichtung in Abstim-
mung mit dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin. 

 

(2) Eine Kündigung des Betreuungsplatzes ist durch die Eltern/Personensorgeberechtigten nur zum 
Ende eines Kindergartenjahres (31.07.) bzw. zum Schuleintritt unter Einhaltung einer Kündigungs-
frist von 3 Monaten möglich. Die Kündigung ist schriftlich an das Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-
Platz 1, 24214 Gettorf zu richten. 

 
Diese Regelung findet auch Anwendung: 

 für schulpflichtig werdende Kinder und 

 im Falle einer Reduzierung der Betreuungszeit. 
 
(3) Das Betreuungsverhältnis kann seitens der Gemeinde Felm aus wichtigem Grund unter Abwägung 

aller Interessen beendet, verändert oder ausgesetzt werden. 
 

Ein wichtiger Grund liegt vor: 

 bei längerem unentschuldigtem Fernbleiben des Kindes (mindestens 2 Wochen),  

 bei Wegzug, im Einvernehmen mit den Eltern/Personensorgeberechtigten,  

 wenn Kinder den Betrieb der Kindertageseinrichtung stören oder gefährden,  

 in anderen dringenden Fällen. 
 

Hierüber entscheidet der/die Bürgermeister/in der Gemeinde Felm im Einvernehmen mit der Leitung 
der Kindertageseinrichtung. Die Eltern/Personensorgeberechtigten werden unverzüglich schriftlich, 
unter Angabe des Grundes informiert. 

 

§ 10 
Regelung für den Besuch der Kindertageseinrichtung 

 
(1) Der regelmäßige Besuch der Kindertageseinrichtung ist Voraussetzung für eine kontinuierliche För-

derung des Kindes. Kann das Kind die Kindertageseinrichtung nicht besuchen, muss die Leitung der 
Kindertageseinrichtung benachrichtigt werden, damit der Verbleib nachweisbar ist. 

 

(2) Die Aufsichtspflicht obliegt kraft Gesetzes (§ 1631 BGB) den Eltern/Personensorgeberechtigten. Für 
die Dauer des Besuches der Kindertageseinrichtung wird die Aufsichtspflicht auf den Einrichtungs-
träger übertragen. Die Gemeinde Felm bedient sich bei der Erfüllung ihrer Verpflichtung pädago-
gisch ausgebildeter Fachkräfte. 

 
(3) Die Kinder sind in die Kindertageseinrichtung zu bringen und dem pädagogischen Personal zu über-

geben, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart wurde. Ein nicht schulpflichti-
ges Kind kann daher nur ohne Begleitung nach Hause entlassen werden, wenn vorab eine schriftliche 
Erklärung der Eltern/Personensorgeberechtigten in der Kindertageseinrichtung hinterlegt wurde.  

In allen anderen Fällen übernehmen die Mitarbeiter/innen das Kind in den Räumen der Kindertages-
einrichtung und übergeben es am Ende der Betreuungszeit wieder in die Aufsichtsflicht der El-
tern/Personensorgeberechtigten. 

 

(4) Zur Teilnahme an Ausflügen ist die schriftliche Einwilligung der Eltern/Personen-sorgeberechtigten 
erforderlich. 
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(5) Mit der Kindertageseinrichtung ist schriftlich zu vereinbaren, von welcher Person das Kind abgeholt 
wird und ob bestimmte Personen als Begleitpersonen ausgeschlossen sind. 

 

(6) Falls Eltern/Personensorgeberechtigte oder von dieser beauftragten Begleitperson mit "ihrem Kind" in der 
Kindertageseinrichtung weilen oder es bei einer Veranstaltung begleiten, sind sie für das Kind auf-
sichtspflichtig. Das Kind untersteht hier nicht der Obhut der Kindertageseinrichtung, solange es nicht 
dem Einfluss der Eltern/Personensorgeberechtigten oder Begleitperson "entzogen" (Vorführung) ist. Für 
die Zeit, in der die Kindertageseinrichtung über die Kinder "verfügt", ist sie verantwortlich und damit 
auch aufsichtspflichtig. 

 

(7) Die Eltern/Personensorgeberechtigten sind verpflichtet die Änderungen ihrer Daten, insbesondere 
ihrer Kontaktdaten, der Leitung der Kindertageseinrichtung mitzuteilen. Die Erreichbarkeit der El-
tern/Personensorgeberechtigten ist für den Bedarfsfall jederzeit sicherzustellen.  

 

(8) Jede Änderung in der Abholerlaubnis ist anzuzeigen. 
 

§ 11 
Gesundheitsvorsorge 

 

(1) Für die gesundheitlichen Anforderungen an die Aufnahme und Betreuung der Kinder und die Anfor-
derungen an die in den Kindertageseinrichtungen tätigen Personen gelten die Vorschriften des In-
fektionsschutzgesetzes. 

 

(2) Bei Erkrankung des Kindes ist die Kindertageseinrichtung zu benachrichtigen. 
 

(3) Bei Erkrankung des Kindes oder eines Haushaltsangehörigen des Kindes an einer meldepflichtigen 
übertragbaren Krankheit oder Verlausung ist dies der Leitung der Kindertageseinrichtung unverzüg-
lich mitzuteilen. Solange die Gefahr einer Krankheitsübertragung besteht, darf das Kind die Kinder-
tageseinrichtung nicht besuchen, bis nach ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung der Krankheit 
oder der Verlausung durch sie nicht mehr zu befürchten ist (§ 34 IfSG).  

 

(4) Die Leitung der Kindertageseinrichtung ist verpflichtet, außer den nach § 34 IfSG meldepflichtigen 
übertragbaren Krankheiten oder entsprechenden Verdachtsfällen jede Häufung anderer schwerwie-
gender Erkrankungen, wenn als deren Ursache Krankheitserreger anzunehmen sind, unverzüglich 
dem zuständigen Gesundheitsamt zu melden. 

 

(5) Die Leitung der Kindertageseinrichtung erstellt einen Hygieneplan nach den Vorgaben des IfSG und 
belehrt die in der Kindertageseinrichtung regelmäßig tätigen Personen nach Aufnahme ihrer Tätig-
keit und im Weiteren alle zwei Jahre über die gesundheitlichen Anforderungen und Mitwirkungs-
pflichten nach dem IfSG. 

 
§ 12 

Versicherungen, Unfälle und Haftung 
 

(1) Die in der Kindertageseinrichtung betreuten Kinder sind durch die gesetzliche Unfallversicherung 
nach Maßgabe des Sozialgesetzbuches VII unfallversichert: 

 

 auf dem direkten Weg zur Kindertageseinrichtung sowie auf dem direkten Nachhauseweg, 

 während des Aufenthaltes in der Kindertageseinrichtung innerhalb der Öffnungszeiten, 

 bei allen Tätigkeiten, die sich aus dem Besuch der Kindertageseinrichtung ergeben, im Ge-
bäude, auf dem Gelände und außerhalb der Kindertageseinrichtung z.B. bei externen Unter-
nehmungen, 

 für den Besuch der Naturgruppe in den Flächen sowie den direkt angrenzenden Flächen, die in 
der Konzeption zum Zwecke der Betreuung ausgewiesen wurden. 

 

(2) Die Eltern/Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, einen Unfall, den das Kind auf dem Weg zur 
Kindertageseinrichtung oder auf dem Nachhauseweg hat, der Leitung der Kindertageseinrichtung 
unverzüglich zu melden, damit die Kindertageseinrichtung ihrer Meldepflicht gegenüber der Unfall-
versicherung nachkommen kann. 

 

(3) Verlust, Verwechslung und Beschädigung der Kleidung und anderer mitgebrachter Gegenstände 
des Kindes sind nicht versichert. Eine Haftung wird nicht übernommen.  



Seite 10                                                                            Nr. 23/2023 

 

 

§ 13 

Leitung, Aufsicht 
 

(1) Die Leitung der Kindertageseinrichtung obliegt einer von der Gemeinde Felm eingestellten pädago-
gischen Leitungskraft. Er/Sie ist Vorgesetzte/r des in der Kindertageseinrichtung beschäftigten Per-
sonals. 

 

(2) Die Kindertageseinrichtung unterliegt der Aufsicht der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters. Er/Sie 
ist Dienstvorgesetzte/r des in der Kindertageseinrichtung beschäftigten Personals. 

 

§14 
Mitwirkung der Eltern/Personensorgeberechtigten  

 
(1) Die Eltern/Personensorgeberechtigten arbeiten mit den pädagogischen Fachkräften partnerschaft-

lich bei der Bildung, Erziehung und Betreuung zusammen.   
 

(2) Die Eltern/Personensorgeberechtigten der die Kindertageseinrichtung nutzenden Kinder bilden die 
Elternversammlung. 

 

(3) Die Leitung der Kindertageseinrichtung lädt im Namen der Gemeinde Felm im Kindergartenjahr zu 
mindestens einer Elternversammlung auf Gruppen- oder Einrichtungsebene pro Halbjahr ein. Bis 
zum 30. September jeden Jahres werden auf der Elternversammlung oder den Elternversammlun-
gen eine Elternvertretung sowie die Delegierten für die Wahl der Kreiselternvertretung nach § 4 
Absatz 1 KiTaG gewählt. Die Elternvertretung wählt aus ihrer Mitte eine Sprecherin oder einen Spre-
cher und eine Stellvertretung. Sie benennt vier Personen, die die Eltern/Personensorgeberechtigten 
im Beirat vertreten. 

 

(4) Die Elternvertretung vertritt die Interessen der Eltern/Personensorgeberechtigten gegenüber der Ge-
meinde Felm und wirkt auf eine angemessene Beteiligung von Eltern/Personensorge-berechtigten 
mit Migrationshintergrund und die Berücksichtigung ihrer Interessen hin. Sie ist an den wesentlichen 
inhaltlichen und organisatorischen Entscheidungen der Kindertageseinrichtung rechtzeitig zu betei-
ligen, die insbesondere betreffen: 

 

 die Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption, 

 die Aufnahmekriterien, 

 die Öffnungs- und Schließzeiten, 

 die Benutzungsgebühren oder die Verpflegung 
 

Die Gemeinde Felm unterstützt die Arbeit der Elternvertretung, insbesondere deren Kommunikation 
mit den Eltern/Personensorgeberechtigten, und gibt ihr die für eine wirkungsvolle Beteiligung erfor-
derlichen Auskünfte unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Bestimmungen und der Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnisse. Sie hat die schriftlichen Stellungnahmen der Elternvertretung bei 
ihren Entscheidungen angemessen zu berücksichtigen und auf einvernehmliche Lösungen hinzu-
wirken. 

 
(5) Um eine rationelle Arbeitsweise sicherzustellen, entscheidet die Elternvertretung, welche Aufgaben 

und Entscheidungen im Rahmen der Beteiligung durch die Gemeinde Felm auf den Beirat delegiert 
werden. Eine Rückdelegation aus dem Beirat ist im Einzelfall möglich.  

 
§ 15 

Beirat 

 
(1) Die Gemeinde Felm richtet für die Kindertageseinrichtungen einen Beirat im Sinne des § 32 Absatz 

3 Satz 1 KiTaG zur Optimierung der Zusammenarbeit ein.  
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(2) Der Beirat setzt sich aus 12 Personen wie folgt zusammen: 
 

 vier Elternvertreter/innen nach § 14 Abs. 3 

 vier pädagogische Kräfte (Leitung der Kindertageseinrichtung und drei pädagogische Kräfte) 

 vier politische Vertreter nach Wahl durch die Gemeindevertretung 
 
(3) Die Aufgaben des Beirates richten sich nach § 31 Abs. 2 Satz 2 und § 32 Abs. 2 KiTaG. 
 
(4) Die Zusammenkünfte des Beirates sind nicht öffentlich. 
 

§ 16 
Datenverarbeitung 

 
(1) Zur Erfüllung der Aufgaben der Kindertageseinrichtung, zur Ermittlung der Gebührenpflichten und 

zur Festsetzung der Gebühren im Rahmen dieser Satzung ist es gemäß §§ 3, 4 und 12 des Landes-
datenschutzgesetzes SH (LDSG) i.V.m. Art. 6 Nr. 1 a,b+e und Art. 9 Abs. 1 und 2 a+b Datenschutz-
grundverordnung (DS-GVO) zulässig, neben den Angaben aus der Anmeldung für die Kindertages-
einrichtung, die Daten aus folgenden Unterlagen zu verarbeiten bzw. sich diese Daten übermitteln 
zu lassen, soweit sie zur Aufgabenerfüllung nach dieser Satzung erforderlich sind: 

 

 Einwohnermeldeämter 

 KiTa Portal Schleswig-Holstein 
 
(2) Darüber hinaus sind die Erhebung und die Weiterverarbeitung personenbezogener Daten zu Kon-

trollzwecken zulässig, soweit es zur Aufgabenerfüllung nach dieser Satzung erforderlich ist. 
 
(3) Die Gemeinde Felm ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Gebührenpflichtigen und von den 

nach Absatz 1 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Benutzer und der Gebührenpflichtigen mit den 
für die Gebührenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum 
Zwecke der Gebührenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden. 

 
(4) Der Einsatz von technikunterstützender Informationsverarbeitung ist zulässig. 

 
§ 17 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.  
 
Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Felm für den Betrieb und die Erhebung von Benutzungsge-
bühren für die Kindertagesstätte vom 28.12.2020 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 
14.01.2022 außer Kraft. 
 

 

Felm, den 10.10.2023 

 

 

gez. Hermann-Josef Thoben 

Bürgermeister 
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Entschädigungssatzung der Gemeinde Felm 
Kreis Rendsburg-Eckernförde 

 
 
Aufgrund des § 4 i.V.m. § 24 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung 

vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2023 (GVOBl. Schl.-

H. S. 308) i.V.m. der Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern (Entschädi-

gungsverordnung-EntSchVO) vom 03.05.2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 220) in der zurzeit geltenden Fassung, 

wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.09.2023 folgende Satzung der Gemeinde Felm über 

die Entschädigung in kommunalen Ehrenämtern erlassen: 

 

§ 1 Bürgermeister 

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 

75 % des Höchstsatzes nach § 6 Abs. 1 der Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen 

Ehrenämtern (Entschädigungsverordnung - EntschVO) sowie eine Telefonpauschale in Höhe von 15,75 

€ monatlich. 

Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters wird nach Maß-

gabe der Entschädigungsverordnung bei Verhinderung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters für 

ihre oder seine besondere Tätigkeit als Vertretung eine entsprechende anlassbezogene Aufwandsent-

schädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer der Vertretung abhängt. Die Aufwandsentschädigung 

beträgt für jeden Tag, an dem die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister vertreten wird, ein Dreißigstel 

der monatlichen Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. Die Aufwands-

entschädigung für die Stellvertretung darf die Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin oder des Bür-

germeisters nicht übersteigen. 

 

§ 2 Fraktionsvorsitzende 

Fraktionsvorsitzende erhalten nach Maßgabe des § 9 Abs.  1 Nr. 7 in Verbindung mit § 9 Abs. 2 EntschVO 

eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 7,5 % des maßgeblichen Höchstsatzes nach § 6 

Abs. 1 EntschVO. 

Stellvertretenden von Fraktionsvorsitzenden wird nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung bei Ver-

hinderung der oder des Fraktionsvorsitzenden für ihre oder seine besondere Tätigkeit als Vertretung eine 

Aufwandsentschädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer der Vertretung abhängt. Die Aufwandsent-

schädigung beträgt für jeden Tag, an dem die Fraktionsvorsitzende oder der Fraktionsvorsitzende vertre-

ten wird, ein Dreißigstel der monatlichen Aufwandsentschädigung der oder des Fraktionsvorsitzenden. 

Die Aufwandsentschädigung für die Stellvertretung darf die Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsit-

zenden oder des Fraktionsvorsitzenden nicht übersteigen. 

 

§ 3 Gemeindevertreter 

Die Gemeindevertreterinnen und -vertreter erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 

75 % des Höchstsatzes nach § 2 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 a) EntschVO. Die nicht der Gemeindevertretung 

angehörenden Mitglieder der Ausschüsse erhalten für die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse, in die 

sie gewählt sind, ein Sitzungsgeld in Höhe von 75 % des Höchstsatzes nach § 12 Abs. 1 EntschVO. 

Entsprechendes gilt für stellvertretende Ausschussmitglieder, die nicht der Gemeindevertretung angehö-

ren, im Vertretungsfall. 
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§ 4 Ausschussvorsitzende 

Ausschussvorsitzende und bei deren Verhinderung deren Vertretende erhalten für jede von ihnen geleitete 

Ausschusssitzung ein Sitzungsgeld in Höhe von 75 % des Höchstsatzes nach § 12 Abs. 1 EntschVO. 

Finden gemeinsame Ausschusssitzungen statt, erhält jeder der Sitzung leitenden Ausschussvorsitzenden 

einen gleichen Anteil des Sitzungsgeldes. 

Die Summe des aufgeteilten Sitzungsgeldes darf den Betrag des normalen Sitzungsgeldes nicht überstei-

gen. 

 

§ 5 Entgangener Arbeitsverdienst 

Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Gemeindevertreterinnen 

und -vertretern, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitgliedern und stellvertretenden Mit-

gliedern von Ausschüssen ist der durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tä-

tigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit entgangener Arbeitsverdienst aus unselbständiger Arbeit auf 

Antrag in der nachgewiesenen Höhe gesondert zu ersetzen. Ferner ist der auf den entgangenen Arbeits-

verdienst entfallene Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der 

oder des Entschädigungsberechtigten an den Sozialversicherungsträger abgeführt wird. Sind die in Satz 

1 genannten Personen selbständig, so erhalten sie für den durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder 

die ehrenamtliche Tätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit entstandenen Verdienstausfall auf An-

trag eine Verdienstausfallentschädigung, deren Höhe je Stunde im Einzelfall auf der Grundlage des glaub-

haft gemachten Verdienstausfalls nach billigem Ermessen festgesetzt wird. Der Höchstbetrag der Ver-

dienstausfallentschädigung je Stunde beträgt 25,00 Euro. 

 

§ 6 Entschädigung für Haushaltshilfe 

Ehrenbeamtinnen und -beamte, ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger, Gemeindevertreterinnen 

und -vertreter, die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder und stellvertretende Mitglieder 

von Ausschüssen, die einen Haushalt mit mindestens zwei Personen führen und nicht oder weniger als 

20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die durch das Ehrenamt oder die ehrenamtliche Tä-

tigkeit bedingte Abwesenheit vom Haushalt während der regelmäßigen Hausarbeitszeit gesondert auf An-

trag für jede volle Stunde der Abwesenheit eine Entschädigung. Der Stundensatz dieser Entschädigung 

beträgt 12,50 Euro. Auf Antrag sind statt einer Entschädigung nach Stundensätzen die angefallenen not-

wendigen Kosten für eine Vertretung im Haushalt zu ersetzen. 

 

§ 7 Entschädigung Kinderbetreuung 

Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Gemeindevertreterinnen 

und -vertretern, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitgliedern von Ausschüssen werden 

auf Antrag die nachgewiesenen Kosten einer durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehren-

amtliche Tätigkeit erforderlichen entgeltlichen Betreuung von Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben - oder pflegebedürftiger Familienangehöriger - gesondert erstattet. Dies gilt nicht für Zeit-

räume, für die entgangener Arbeitsverdienst aus unselbständiger Arbeit oder Verdienstausfallentschädi-

gung nach § 5 oder eine Entschädigung nach § 6 gewährt wird. 

 

§ 8 Reisekosten 

Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Gemeindevertreterinnen 

und -vertretern, den nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitgliedern und stellvertretenden Mit-

gliedern von Ausschüssen ist für Dienstreisen Reisekostenvergütung nach dem Bundesreisekostengesetz 

zu gewähren. Fahrtkosten für die Fahrten zum Sitzungsort und zurück, höchstens jedoch in Höhe der  
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Kosten der Fahrt von der Hauptwohnung zum Sitzungsort und zurück, werden gesondert erstattet. Bei 

Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge richtet sich die Höhe der Entschädigung nach den Sätzen des § 

6 Abs. 1 bis 3 Bundesreisekostengesetz. 

 

§ 9 Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrmitglieder 

Nach der „Landesverordnung über die Entschädigung der Wehrführerinnen und Wehrführer und der stell-

vertretenden Wehrführerinnen und Wehrführer der freiwilligen Feuerwehren - EntschVOfF“ sowie den 

„Richtlinien über die Entschädigung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und Pflichtfeuerwehren 

- EntschRichtlfF“ wird eine Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der Verordnung gezahlt 

an: 

1.  Gemeindewehrführer/in, 

2.  Stellvertretende/r Gemeindewehrführer/in  

3.  Ortswehrführer/in 

4.  Stellvertretende/r Ortswehrführer/in 

5.  Gerätewarte 

 

§ 10 ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte 

Die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte des Amtes erhält nach Maßgabe der Entschädigungsver-

ordnung für die Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse ein Sitzungsgeld 

in Höhe von 15,00 Euro. Satz 1 gilt im Falle der Verhinderung der Gleichstellungsbeauftragten für ihre 

Stellvertreterin entsprechend. 

 

§ 11 Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Seniorenbeirates 

Eine Aufwandsentschädigung erhalten: 

1. Vorsitzende/r mtl.     20,00 € 

2. Stellv. Vorsitzende/r mtl.    15,00 € 

3. Jedes weitere Mitglied    10,00 € 

 

§ 12 lnkrafttreten 

Diese Entschädigungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Die Entschädigungssat-

zung vom 16.04.2019 wird gleichzeitig außer Kraft gesetzt. 

 

Felm, den 10.10.2023 

 

gez. Hermann-Josef Thoben 

Bürgermeister     (Siegel) 
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GESCHÄFTSORDNUNG 

FÜR DIE GEMEINDEVERTRETUNG DER GEMEINDE LINDAU 
 

 

Die Gemeindevertretung hat aufgrund des § 34 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig- Holstein (GO) 
in der Fassung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Art. 1 Ges. v. 
04.03.2022, GVOBl. Schl.-H. S. 153), die folgende Geschäftsordnung am 02.03.2023 beschlossen: 
 

Präambel: 
In der Absicht, die Geschäftsordnung für jede Gemeindevertreterin und jeden Gemeindevertreter der Ge-
meinde Lindauverständlich lesbar zu verfassen, wird auf die Nennung der zwei Anredeformen Femininum und 
Maskulinum verzichtet. Die gewählte, traditionelle Anredeform bezieht ausdrücklich beide Geschlechter ein. 
 

 
I. Abschnitt 

Erste Sitzung nach der Neuwahl 
 

§ 1 
Erstes Zusammentreten 

(zu §§ 33, 34 GO) 
 

(1) Die Vertretung wird zur ersten Sitzung vom Vorsitzenden der letzten Vertretung spätestens zum 30. 
Tag nach Beginn der Wahlzeit einberufen. 

 
(2) Der Vorsitzende der Gemeindevertretung und dessen Stellvertreter bleiben bis zum Zusammentritt 

der neu gewählten Gemeindevertretung tätig. 
 
(3) Die Gemeindevertretung wählt unter Leitung des ältesten Mitgliedes aus ihrer Mitte den Vor-

sitzenden. Der Vorsitzende ist gleichzeitig ehrenamtlicher Bürgermeister. Dem ältesten Mitglied obliegt 
es, den Vorsitzenden zu vereidigen und in sein Amt einzuführen. 

 

(4) Der neu gewählte Vorsitzende leitet die Wahl der beiden Stellvertreter, die durch die Gemeindever-
tretung gewählt werden, und vereidigt sie als stellvertretende Bürgermeister zu Ehrenbeamten. Alle 
Mitglieder der Gemeindevertretung hat er auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten durch 
Handschlag zu verpflichten und in ihre Tätigkeit einzuführen. 

 

§ 2 
Pflicht zur Offenlegung 

(zu § 32 Abs. 4 GO) 
 

(1) Die Mitglieder der Gemeindevertretung haben zu Beginn der Wahlperiode bzw. bei ihrem Eintritt in 
die Gemeindevertretung dem Vorsitzenden ihren Beruf sowie andere vergütete oder ehrenamtliche 
Tätigkeiten mitzuteilen, soweit dies für die Ausübung ihres Mandats von Bedeutung sein kann. 

 

(2) Die Angaben nach Abs. 1 sind der Gemeindevertretung durch geschäftliche Mitteilung bekannt zu 
geben. Diese Verpflichtung gilt auch für eingetretene Veränderungen im Laufe der Wahlzeit. 

 

(3) Die Pflicht zur Offenlegung bezieht sich auch auf Aufträge, die die Gemeinde Lindau an Mitglieder 
der Gemeindevertretung vergibt. 

 
(4) Für nachrückende Mitglieder der Gemeindevertretung oder nachrückende Ausschussmitglieder gel-

ten die Abs. 1 bis 3 entsprechend mit der Maßgabe, die Angaben innerhalb eines Monats nach An-
nahme des Mandats mitzuteilen. 
 

(5) Die Angaben sind durch den Vorsitzenden zu veröffentlichen. 
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II. Abschnitt 
 

§ 3 
Aufgaben der Gemeindevertretung 

(zu §§ 27, 28 GO) 
 

Die Gemeindevertretung trifft alle für die Gemeinde wichtigen Entscheidungen und überwacht ihre Durch-
führung. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den §§ 27 und 28 der Gemeindeordnung. 
 

III. Abschnitt 
Vorsitzender und Fraktionen 

 

§ 4 
Vorsitzender der Gemeindevertretung  

(zu §§ 33, 37 GO) 
 

(1) Der Vorsitzende beruft ein, eröffnet, leitet und schließt die Sitzungen der Gemeindevertretung. Er hat 
ihre Würde und ihre Rechte zu wahren und ihre Arbeit zu fördern. In den Sitzungen handhabt er die 
Ordnung und übt das Hausrecht aus. Er repräsentiert die Gemeindevertretung als die gewählte Ver-
tretung der Bürgerschaft bei öffentlichen Anlässen. Der Vorsitzende hat diese Aufgaben gerecht und 
unparteiisch wahrzunehmen. 

 
(2) Der Vorsitzende hat Zuhörer, die trotz Verwarnung in störender Weise Zeichen des Beifalls oder Miss-

fallens geben, aufzufordern, den Sitzungssaal zu verlassen. 
 

(3) Der Vorsitzende wird, wenn er verhindert ist, durch seinen ersten Stellvertreter, ist auch dieser 
verhindert, durch seinen zweiten Stellvertreter vertreten. 

 

§ 5 
Fraktionen  

(zu § 32 a GO) 
 
(1) Die Fraktionen teilen dem Vorsitzenden vor Beginn der konstituierenden Sitzung die Namen ihrer 

Mitglieder und des Vorsitzenden sowie der Stellvertreter schriftlich mit. Änderungen sind dem Vor-
sitzenden ebenfalls schriftlich mitzuteilen. Der Vorsitzende unterrichtet die Gemeindevertretung. 

 

(2) Auf die Einhaltung der Verschwiegenheitspflicht ist zu achten (§ 21 GO). 
 

 
IV. Abschnitt  

Tagesordnung und Teilnahme 
 

§ 6 
Einberufung, Tagesordnung  

(zu § 34 GO und § 2 Hauptsatzung) 
 
(1) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen der Gemeindevertretung mindestens einmal im Vierteljahr ein. 

Die Ladungsfrist beträgt eine Woche. In dringenden Fällen kann sie der Vorsitzende auf drei Tage 
herabsetzen; die Dringlichkeit ist in der Ladung zu erläutern. Widerspricht ein Drittel der gesetzlichen 
Zahl der Gemeindevertreter dieser Dringlichkeit, so ist der Dringlichkeitsfall nicht gegeben. 

 

(2) Der Vorsitzende setzt die Tagesordnung fest; diese ist in die Ladung aufzunehmen.Die Tagesordnung 
muss über die anstehenden Verhandlungspunkte hinreichend Aufschluss geben. Verhandlungspunkte, 
die auf Antrag in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden sollen, sind in der Tagesordnung unter 
einer allgemeinen Bezeichnung aufzuführen.  
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Entwürfe von Satzungen und Verordnungen sowie Vorlagen größeren Umfangs sind der Ladung 
möglichst beizufügen. 
 
Beschlussanträge und Vorlagen müssen den Gemeindevertretern spätestens 3 Tage vor Sitzungs-
beginn vorliegen. 

 
(3) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind unverzüglich im Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld 

öffentlich bekannt zu geben. Tagesordnungspunkte, über deren Inhalt beraten oder beschlossen 
werden soll, sind verständlich zu formulieren. Bei umfangreichen Themen kann der Vorsitzende 
mittels sog. Bürgermeister-Briefe näher auf die Thematik eingehen, um den Bürger zu informieren. 

 

(4) Anträge auf Abberufung dürfen nicht beraten werden, wenn sie nicht auf der Tagesordnung stehen. 
Sie dürfen auch nicht durch einen Dringlichkeitsantrag auf die Tagesordnung gesetzt werden. 

 

(5) Die Gemeindevertretung kann die Tagesordnung um dringende Angelegenheiten erweitern; der      
Beschluss bedarf der Mehrheit von 2/3 der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Gemeindevertreter 
(Dringlichkeitsanträge). 

 

(6) Eine Angelegenheit kann vor der Beratung durch Mehrheitsbeschluss von der Tagesordnung abge-
setzt werden; auf Verlangen der Antragsteller muss sie dann aber in der folgenden Sitzung beraten 
werden. 

 
(7) Die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte kann durch Mehrheitsbeschluss geändert werden. 

 
(8) Die Vertreter der örtlichen Tagespresse sind von der Anberaumung einer öffentlichen Sitzung unter 

Mitteilung der Tagesordnung zu unterrichten. 

 
(9) Der Vorsitzende achtet bei der Terminierung der Sitzungen der Gemeindevertretung generell darauf, 

dass zwischen der letzten Ausschusssitzung und der darauffolgenden Sitzung der Gemeindever-
tretung ein zeitlicher Abstand von mindestens drei Wochen liegen sollte  
(vgl. § 27 Bst. i GeschO).  

 
§ 7 

Teilnahme  
(zu § 22 GO) 

 

(1) Wer aus wichtigem Grunde an einer Sitzung nicht teilnehmen kann oder wer eine Sitzung vorzeitig 
verlassen will, hat das unter Angabe des Hinderungsgrundes dem Vorsitzenden rechtzeitig 
mitzuteilen. 

 
(2) Wer nach § 22 GO bei einer Angelegenheit nicht beratend oder entscheidend mitwirken und 

während der Beratung und Entscheidung wegen Befangenheit nicht anwesend sein darf, ist 
verpflichtet, dies dem Vorsitzenden mitzuteilen. 

 

(3) Sachverständigen, die zu den Sitzungen hinzugezogen worden sind, kann das Wort erteilt werden. 
 

(4) Der Amtsdirektor und, soweit er dies bestimmt, andere Beamte und Angestellte des Amtes sind 
berechtigt und auf Verlangen verpflichtet, an den Sitzungen der Gemeindevertretungen und ihrer 
Ausschüsse teilzunehmen. 
 

V. Abschnitt  
Beratung 

 

§ 8 
Unterrichtung der Gemeindevertretung  

(zu § 27 Abs. 2 GO) 
 

Der Bürgermeister hat die Gemeindevertretung in ihren Sitzungen über alle wichtigen Verwaltungsangele-
genheiten zu unterrichten. Hierzu gehören auch wichtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde sowie alle 
Anordnungen, bei denen die Aufsichtsbehörde dies ausdrücklich bestimmt.  
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§ 9 
Anfragen 

(zu § 36 Abs. 2, § 30 GO) 
 

(1) Die Gemeindevertreter haben das Recht, vom Vorsitzenden und vom Amtsdirektor über alle im 
Rahmen der Gemeindeordnung zulässigen Angelegenheiten Auskunft zu verlangen. Anfragen sind 
schriftlich, kurz und sachlich abzufassen und spätestens drei Tage vor einer Sitzung der Gemeindever-
tretung an den Vorsitzenden zu richten. 

 

(2) Die Anfragen werden in der aktuellen Sitzung der Gemeindevertretung beantwortet. Z u einer Anfrage 
ist während der Sitzung eine Zusatzfrage zulässig. 

 

(3) Anfragen zu Vorlagen sollen der Verwaltung, Anfragen zu Anträgen dem Antragsteller drei Werktage 
vor der Sitzung mitgeteilt werden, sodass sie in der Sitzung der Gemeindevertretung beantwortet 
werden können. 

 

(4) Anfragen, die sich auf Gegenstände der Tagesordnung beziehen, sind bei dem betreffenden Punkt 
der Tagesordnung zu behandeln. 

 

(5) Der Text der Anfragen sowie die erteilten Antworten sind in die Niederschrift über die Sitzung 
aufzunehmen. 

 

§ 10 
Unterrichtung der Einwohner, Einwohnerfragestunde  

(zu § 16 a, c GO) 
 
(1) Jeder Einwohner der Gemeinde, der das 14. Lebensjahr vollendet hat, kann in einer öffentlichen 

Fragestunde mündliche Fragen stellen. Die Fragestunde findet zu Beginn jeder Sitzung der Ge-
meindevertretung als Teil der Tagesordnung statt. Sie ist auf 30 Minuten begrenzt; sie kann durch 
Beschluss der Gemeindevertretung um 30 Minuten verlängert werden. 

 

(2) Die Fragen sind kurz und sachlich vorzubringen und dürfen sich nur auf einen Gegenstand von allge-
meinem Interesse beziehen. Für das Vorbringen einer Frage stehen höchstens drei Minuten zur 
Verfügung. Zu einer Frage ist eine Zusatzfrage zulässig. 

 
(3) Die Fragen dürfen nur Angelegenheiten der Selbstverwaltung betreffen. Sie werden von der Ge-

meindevertretung oder dem Bürgermeister beantwortet. 
 
(4) Der Vorsitzende hat das Recht, einem Fragesteller das Wort zu entziehen oder eine bereits gestellte 

Frage zurückzuweisen, wenn die Voraussetzungen der Abs. 2 und 3 S. 1 nicht erfüllt sind. Im Zweifel 
entscheidet über die Zulässigkeit einer Frage die Gemeindevertretung durch Beschluss. 

 

(5) Im Einzelfall können die Gemeindevertretung und die Ausschüsse beschließen, Sachkundige sowie 
Einwohner, die von dem Gegenstand der Beratung betroffen sind, anzuhören. Die Redezeit wird auf 
drei Minuten begrenzt. An der Beratung und Beschlussfassung in nichtöffentlicher Sitzung dürfen sie 
nicht teilnehmen, mit Ausnahme der Sachkundigen (Architekten, Ingenieure o. Ä.), denen durch Bes-
chluss der Gemeindevertreter für die Dauer der Anhörung die Teilnahme gewährt wird. 

 

§ 11 
Eingaben  

(zu § 16 e GO) 
 

(1) Jeder Einwohner der Gemeinde kann seine Wünsche und Beschwerden in einer Eingabe an die 
Gemeindevertretung herantragen. Eingaben sind schriftlich, kurz und sachlich abzufassen und sollen 
spätestens drei Tage vor der Sitzung beim Vorsitzenden eingegangen sein; sonst sind sie bis zur 
nächsten Sitzung zurückzustellen. 

 

(2) Der Vorsitzende hat die zugelassenen Eingaben entweder 
 

a) vor die Gemeindevertretung zu bringen oder aber 
b) an die Verwaltung abzugeben.  
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(3) Die Gemeindevertretung kann über die Eingabe sofort entscheiden oder sie zunächst einem 
Ausschuss überweisen. Der Ausschuss muss die Eingabe nach Abschluss der Beratungen mit einem 
Beschlussvorschlag der Gemeindevertretung wieder vorlegen. 

 

(4) Der Einsender der Eingabe ist vom Vorsitzenden über das Veranlasste zu unterrichten. 
 

§ 12 
Anträge und Vorlagen 

 

(1) Jeder Beschluss der Gemeindevertretung setzt einen Antrag oder eine Vorlage voraus. Anträge 
und Vorlagen der Gemeindevertreter, der Ausschüsse und der Fraktionen sollen spätestens zehn 
Tage vor der nächsten Sitzung dem Vorsitzenden oder dem Amtsdirektor schriftlich vorliegen, wenn 
sie noch auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung kommen sollen. 

 

(2) Die Anträge sind schriftlich in kurzer, klarer Form abzufassen und zu begründen. 
 

(3) Die Gemeindevertretung kann über die Anträge und Vorlagen sofort entscheiden oder sie zunächst 
einem Ausschuss überweisen. 

 

(4) Anträge, die Mehrausgaben verursachen oder vorgesehene Einnahmen mindern, müssen, um 
wirksam gestellt zu sein, zugleich einen Deckungsvorschlag aufweisen. Das gilt auch für Vorlagen. 

 
(5) Ohne Einhaltung der o. a. Frist können Dringlichkeitsanträge gemäß § 6 Abs. 5 der Ge- 

schäftsordnung sowie die im Folgenden aufgeführten Anträge gestellt und zur Abstimmung gebracht 
werden: 

 

a) Änderung der Reihenfolge der Tagesordnung (§ 6 Abs. 7), 
b) Absetzung von der Tagesordnung (§ 6 Abs. 6), 
c) Verweisung an einen Ausschuss (§ 12 Abs. 3), 
d) Vertagung der Beschlussfassung (§ 14), 
e) Schluss der Beratung (§ 14 Abs. 3), 
f) Begrenzung der Redezeit (§ 16 Abs. 2), 
g) Änderung von Anträgen, 
h) Unterbrechung der Sitzung (§ 14), 
i) namentliche Abstimmung (§ 18 Abs. 2), 
j) Wahl durch Stimmzettel, 
k) Anhörung eines Sachverständigen (§ 7 Abs. 4), 
l) Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit 

(6) Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag kann in derselben Sitzung nicht noch 
einmal entschieden werden. 

 

§ 13 
Sitzungsablauf  

(zu § 34 Abs. 2 GO) 
 
(1) Die Sitzung der Gemeindevertretung ist in der Regel in folgender Reihenfolge durchzuführen: 

 
a) Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden und Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 

Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit, 
b) Änderung der Tagesordnung, evtl. Dringlichkeitsvorlagen und -anträge, 
c) Einwohnerfragestunde, 
d) Einwendungen zur Niederschrift über die letzte Sitzung, 
e) Bericht des Vorsitzenden über wichtige Verwaltungsangelegenheiten und die Arbeit der 

Ausschüsse, 
f) persönliche Erklärungen der Gemeindevertreter, deren Inhalt dem Vorsitzenden vorher schriftlich 

mitzuteilen ist, 
g) Abwicklung der Tagesordnung, 
h) Eingaben und Anfragen, 
i) Schließung der Sitzung durch den Vorsitzenden. 
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(2) Eingaben und Anfragen, die sich auf Gegenstände der Tagesordnung beziehen, sind bei dem 

betreffenden Punkt der Tagesordnung zu behandeln. 
 

(3) Der Vorsitzende entscheidet bei Zweifeln über die Auslegung der Geschäftsordnung, die während 
einer Sitzung auftreten. Das Beschlussrecht der Gemeindevertretung bleibt unberührt. 

 

§ 14 
Unterbrechung und Vertagung 

 

(1) Der Vorsitzende kann die Sitzung kurzfristig unterbrechen. Wird der Antrag auf Unterbrechung von 
mindestens einem Drittel der anwesenden Mitglieder der Gemeindevertretung oder einer Fraktion 
gestellt, muss der Vorsitzende die Sitzung kurzfristig unterbrechen. 

 

(2) Über die Anträge auf Unterbrechung und Vertagung kann erst abgestimmt werden, wenn jeder Frak-
tion und den nicht einer Fraktion angehörenden Gemeindevertretern Gelegenheit gegeben worden ist, 
sich zur Sache zu äußern. Bevor über einen Vertagungs- oder Schlussantrag abgestimmt wird, sind 
die noch vorliegenden Wortmeldungen bekannt zu geben. Jeder Gemeindevertreter kann zu den 
Anträgen Stellung nehmen. Die Redezeit beträgt drei Minuten. 

 
(3) Wird ein Schlussantrag angenommen, so ist damit die Beratung abgeschlossen; über die beratene 

Angelegenheit ist alsdann zu beschließen. 
 

Liegen gleichzeitig ein Vertagungs- und ein Schlussantrag vor, so ist zunächst über den 
Schlussantrag abzustimmen. 

 

§ 15 
Einzelberatung 

 

(1) Nach Eröffnung der Beratung erteilt der Vorsitzende bei Empfehlungen eines Ausschussmitgliedes 
dem Vorsitzenden, bei Sitzungsvorlagen der Verwaltung und bei Anträgen dem Antragsteller das Wort. 
Dem Vorsitzenden / Antragsteller / Berichterstatter steht am Schluss der Beratung das Schlusswort zu. 
Besteht eine Vorlage aus mehreren Teilen (z. B. Haushaltsplan), so kann über jeden Teil der Vorlage 
einzeln beraten werden. 
 

(2) Alle Angelegenheiten sollen in der Regel zunächst in den zuständigen Ausschüssen behandelt 
werden, bevor die Gemeindevertretung über sie beschließt. Das gilt vor allem für Angelegenheiten 
mit finanziellen Auswirkungen. 

 

(3) Die Gemeindevertretung kann beschließen, Sachkundige sowie Einwohner, die von dem Gegen-
stand der Beratung betroffen sind, anzuhören. 

 
§ 16 

Worterteilung  
(zu § 15 b AO) 

 

(1) Zur Tagesordnung darf nur reden, wer von dem Vorsitzenden auf seine Wortmeldung hin das Wort 
erhalten hat. Die Wortmeldung wird durch Zuruf oder Erheben einer Hand angezeigt. Die 
Wortmeldungen verlieren ihre Gültigkeit, wenn ein Antrag auf Schluss der Beratung oder ein Verta-
gungsantrag angenommen wurde. 

 

(2) Durch Beschluss kann ausnahmsweise für einzelne Tagesordnungspunkte die Redezeit begrenzt 
werden. Dies gilt nicht für den Berichterstatter bzw. den Antragsteller. 

 

(3) Das Wort zur Geschäftsordnung ist jederzeit zu erteilen, es darf aber dadurch kein Sprecher unter-
brochen werden. Das Wort zur Geschäftsordnung darf sich nur auf die anstehende oder unmittelbar 
zuvor beratene Angelegenheit oder auf die Tagesordnung beziehen. 

 
Die Redezeit beträgt höchstens drei Minuten. 
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Während der Beschlussfassung darf das Wort zur Geschäftsordnung nur im Hinblick auf den ord-
nungsgemäßen Ablauf der Geschäftsordnung verlangt und erteilt werden. 

 
Die Worterteilung durch den Vorsitzenden ist auch für wählbare Bürgerinnen und Bürger möglich, 
soweit diese Mitglieder der gemeindlichen Ausschüsse sind. Die Worterteilung beschränkt sich auf die 
Tagesordnungspunkte, die in den Ausschüssen beraten wurden. 

 

(4) Der Vorsitzende darf in Wahrnehmung seiner Befugnisse einen Sprecher unterbrechen. 
 

(5) Gemäß § 15 b Abs. 6 S. 2 AO ist dem Amtsdirektor auf Wunsch das Wort zu erteilen. Dem beauftragten 
Vertreter des Amtsdirektors kann das Wort erteilt werden. 

 

(6) Das Wort zu persönlichen Bemerkungen ist erst nach Schluss der Beratung zu erteilen. Persönliche 
Bemerkungen dürfen nur eigene Ausführungen richtigstellen und persönliche Angriffe, die während 
der Beratung gegen den Sprecher erfolgten, abwehren. Die Redezeit beträgt höchstens drei Minuten. 

 

 
VI. Abschnitt 

Beschlussfassung  
(zu §§ 38, 39 GO) 

 

§ 17 
Beschlussfähigkeit  

(zu § 38 GO) 
 

(1) Die Gemeindevertretung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der gesetzlichen Zahl der 
Mitglieder anwesend ist. 
Diese gilt nach Feststellung des Vorsitzenden zu Beginn der Sitzung so lange als beschlussfähig, 
bis der Vorsitzende aufgrund einer Antragstellung eines Gemeindevertreters die Beschlussunfähigkeit 
feststellt.Die Beschlussunfähigkeit ist vom Vorsitzenden ebenfalls festzustellen, wenn weniger als 
drei stimmberechtigte Gemeindevertreter oder weniger als 1/3 der gesetzlichen Zahl der Ge-
meindevertreter anwesend sind. 

 

§ 18 
Ablauf der Abstimmung  

(zu § 39 GO) 
 

(1) Über jeden Antrag ist offen durch Handzeichen abzustimmen. Der Vorsitzende stellt die Zahl der 
Mitglieder fest, die 
a) dem Antrag zustimmen, 
b) den Antrag ablehnen oder 
c) sich der Stimme enthalten. 

 
Wird das Abstimmungsergebnis angezweifelt, so muss die Abstimmung wiederholt werden. 

 

(2) Namentlich ist abzustimmen, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder der Gemeindevertretung oder 
eine Fraktion es vor Beginn der Abstimmung beantragt. Die namentliche Abstimmung erfolgt nach 
Aufruf der Namen. 

 

(3) Vor der Abstimmung ist die Beschlussformulierung zu verlesen. 
 

(4) Wird bei einer aus mehreren Teilen bestehenden Vorlage über Teile selbstständig beraten, so soll 
zunächst über die Teile selbstständig abgestimmt werden (Einzelabstimmung). Werden einzelne Teile 
abgelehnt oder verändert angenommen, so ist auch über die Vorlage insgesamt abzustimmen 
(Schlussabstimmung). Die abweichenden Ergebnisse der Einzelabstimmungen sind in der Nieder-
schrift festzuhalten. 
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(5) Bei Erweiterungs- oder Abänderungsanträgen ist zunächst über den ursprünglichen Antrag unter 
Berücksichtigung der Erweiterungs- oder Abänderungsanträge zu entscheiden. Liegen mehrere sol-
cher Anträge vor, so ist zunächst über denjenigen Beschluss zu fassen, der am weitesten von dem 
ursprünglichen Antrag abweicht. Über die Reihenfolge entscheidet der Vorsitzende. Bei Finanzvorlagen 
hat derjenige Antrag den Vorrang, der mehr Ausgaben oder weniger Einnahmen bewirkt. 

 

(6) Wird während der Abstimmung über einen Sachantrag ein Antrag zur Geschäftsordnung gestellt, 
so ist zunächst über den Antrag zur Geschäftsordnung zu entscheiden. Liegen mehrere Anträge 
zur Geschäftsordnung vor, so ist zunächst über denjenigen Antrag abzustimmen, der der 
Weiterbehandlung der Sache am stärksten widerspricht. 

 

§ 19 
Wahlen 

 

(1) Zur Wahl durch Stimmzettel oder durch Los bildet die Vertretung einen Wahlausschuss von drei Ver-
tretern. Der Ausschuss bereitet die Wahlen und die Losziehung vor und führt sie durch. 

 

Das Los hat der Vorsitzende zu ziehen. 
 

Der Wahlausschuss überwacht die Feststellung des Wahlergebnisses und die Losziehung. 
 

(2) Für die Stimmzettel und Lose sind äußerlich gleiche Zettel und Umschläge zu verwenden. Werden 
keine Umschläge verwendet, so sind die Stimmzettel zu falten. 

 
Leere Stimmzettel zählen als Stimmenthaltung. 
 

Die Stimmzettel dürfen nur mit dem Namen des gewünschten Kandidaten oder der Kennzeichnung 
des Wahlvorschlages versehen werden. Weitere Beschriftungen oder Bezeichnungen des Stimmzet-
tels oder Umschlages machen die betreffende Stimmabgabe ungültig.  
 

(3) Der Vorsitzende gibt das Ergebnis der Wahl oder der Losziehung bekannt. 
 

 
VII. Abschnitt  

Ordnung in den Sitzungen 
(zu § 42 i.V.m. § 37 GO) 

 
§ 20 

Ruf zur Sache und Ordnungsruf 
 
(1) Der Vorsitzende kann jeden Sprecher „zur Sache“ rufen, wenn er von der zur Beratung stehenden 

Sache abschweift oder sich wiederholt. 
 
(2) Sitzungsteilnehmer, die die Ordnung verletzen, ruft der Vorsitzende unter Nennung des Namens 

„zur Ordnung“. 
 

§ 21 
Entziehung des Wortes 

 

(1) Ist ein Sprecher in einer Sitzung zu derselben Sache dreimal „zur Sache“ oder im Verlaufe der Sitzung 
dreimal „zur Ordnung“ gerufen worden, so hat der Vorsitzende ihm das Wort zu entziehen. Nach dem 
zweiten Ruf „zur Sache“ oder „zur Ordnung“ hat der Vorsitzende auf die Folgen hinzuweisen. Einem 
Sprecher, dem das Wort entzogen worden ist, darf es in derselben Sitzung zu derselben Sache nicht 
wieder erteilt werden. 

 

(2) Gegen einen Ordnungsruf und eine Wortentziehung kann spätestens am zweiten Werktage nach der 
Sitzung beim Vorsitzenden schriftlich Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist auf die 
Tagesordnung der nächstfolgenden Sitzung zu setzen. Der Betreffende kann seinen Widerspruch 
mündlich begründen. 
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§ 22 
Ausschluss eines Mitgliedes 

 

(1) Der Vorsitzende kann einen Gemeindevertreter nach dreimaligem Ordnungsruf wegen Verstoßes 
gegen das Gesetz oder die Geschäftsordnung von der Sitzung ausschließen. 

 
(2) Hat der Bürgermeister einen Gemeindevertreter von der Sitzung ausgeschlossen, so kann er ihn in 

der jeweils folgenden Sitzung bereits nach einmaligem Ordnungsruf ausschließen. 
 
(3) Gegen den Ausschluss kann der Betroffene bis zum nächsten Sitzungstag schriftlich begründeten 

Einspruch erheben. Der Einspruch ist auf die Tagesordnung dieser Sitzung zu setzen. Er hat keine 
aufschiebende Wirkung. 

 

§ 23 
Verweisung eines Zuhörers aus dem Sitzungsraum 

 

(1) Der Vorsitzende kann Zuhörer, die trotz Verwarnung Beifall oder Missbilligung äußern, Ordnung 
und Anstand verletzen oder versuchen, die Beratung zu beeinflussen, aus dem Sitzungsraum ver-
weisen. 

 

(2) Lassen sich einzelne Zuhörer erhebliche oder wiederholte Ruhestörung oder beeinflussende Äußer-
ungen zuschulden kommen, können sie vom Zutritt zu den Sitzungen ausgeschlossen werden. 

 

 

VIII. Abschnitt 

Protokollführer und Sitzungsniederschrift  
(zu § 41 GO) 

 

§ 24 
Protokollführer  

(zu § 41 GO) 
 

(1) Für die Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse wird in der Regel jeweils ein Proto-
kollführer von der Verwaltung gestellt. 

 

(2) Der Protokollführer unterstützt den Vorsitzenden, er fertigt die Sitzungsniederschrift an und verliest 
auf Anordnung Schriftstücke, Anträge und Beschlüsse, besorgt den Namensaufruf und wirkt bei der 
Stimmzählung mit. Er beurkundet gemeinsam mit dem Vorsitzenden die Sitzungsniederschrift. 

 

§ 25 
Sitzungsniederschrift (zu § 41 GO) 

 

(1) Für die Gemeindevertretung und die einzelnen Ausschüsse sind gesonderte Niederschriften zu füh-
ren. Die Niederschriften sind als Beschlussprotokoll zu führen. Die maßgeblichen Inhalte und Anträge 
sind aufzunehmen. 

 

(2) Die Sitzungsniederschrift hat zu enthalten: 
 

a) Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung, 
b) Feststellung der Beschlussfähigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Ladung, 
c) Ausschluss und Wiederherstellung der Öffentlichkeit, 
d) Namen des Vorsitzenden und Protokollführers, 
e) Namen der anwesenden und der fehlenden Gemeindevertreter, 
f) Namen der im Hinblick auf § 22 GO nicht anwesenden Gemeindevertreter unter Angabe des Ge-

genstandes, 
g) Namen der anwesenden Bediensteten der Gemeinde und sonstiger Personen, insbesondere 

Namen der anwesenden Vertreter der Kommunalaufsicht und der erschienenen Gäste, 
h) zeitweilige An- und Abwesenheit von Sitzungsteilnehmern, 
i) die Tagesordnung, 
j) in knapper Form den Verlauf der Sitzung sowie wesentliche Vermerke, 
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k) behandelte Angelegenheiten, 
l) Anträge unter Nennung des Antragstellers, 
m) Beschlüsse der öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzungen mit den Abstimmungsergebnissen. 

 
(3) Die Sitzungsniederschrift ist den Mitgliedern spätestens mit der Ladung zur nächsten Sitzung zuzu-

leiten. Einwendungen gegen eine Niederschrift sollen spätestens 7 Tage vor Beginn der Sitzung schrift-
lich vorliegen, auf der die Beratung der Niederschrift auf der Tagesordnung steht. Über Einwendungen 
entscheidet die Gemeindevertretung. 

 
§ 26 

Sitzungsdauer 
 
Sitzungen sollen um 23.00 Uhr beendet sein. 
 
 

IX. Abschnitt 
Ausschüsse 

(zu § 46 GO und § 4 der Hauptsatzung) 
 

§ 27 
Verfahren  

(zu § 46 GO) 
 

Diese Geschäftsordnung gilt mit folgenden Abweichungen auch für die von der Gemeindevertretung zu wäh-
lenden Ausschüsse: 
 

a) Der Ausschuss wählt, sofern nicht die Gemeindevertretung zuständig ist (§ 46 Abs. 5 GO), in seiner ersten 
Sitzung unter der Leitung des ältesten anwesenden Mitgliedes aus seiner Mitte seinen Vorsitzenden und 
einen Stellvertreter. 

 
b) Die Ausschüsse werden vom Vorsitzenden einberufen. 
 

c) Sachverständige können nach vorhergehendem Beschluss des Ausschusses vom Ausschussvor-
sitzenden eingeladen werden. Die Kosten trägt die Gemeinde. 

 

d) Die Ladungsfrist beträgt eine Woche. Zu den Sitzungen des Finanzausschusses beträgt die Einladungs-
frist mindestens drei Werktage. 

 
e) Den Gemeindevertretern ist eine Abschrift von jeder Einberufung eines Ausschusses zu übersenden. 
 

f) Mitglieder, die nicht der Vertretung angehören, werden vom Vorsitzenden auf die gewissenhafte Erfüllung 
ihrer Obliegenheiten durch Handschlag verpflichtet und in ihre Tätigkeit eingeführt. 

 

g) Anträge und Vorlagen müssen spätestens zehn Tage vor der nächsten Sitzung dem Ausschussvor-
sitzenden vorliegen. 

 

h) Der Bürgermeister hat die Ausschüsse rechtzeitig zu verständigen, wenn die Angelegenheit eines 
Ausschusses auch das Aufgabengebiet eines anderen Ausschusses berührt; sie können derartige An-
gelegenheiten gemeinsam beraten und beschließen. Durch Beschluss der Gemeindevertretung kann 
einem Ausschuss die Federführung übertragen werden. 

 
i) Die Vorsitzenden der Ausschüsse achten bei der Terminierung der Sitzungen der Ausschüsse generell 

darauf, dass zwischen der letzten Ausschusssitzung und der darauffolgenden Sitzung der Gemeindever-
tretung ein zeitlicher Abstand von mindestens drei Wochen liegen sollte (vgl. § 6 Abs. 9 GeschO).  
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X. Abschnitt  
Schlussvorschriften 

 

§ 28 
Abweichungen von der Geschäftsordnung 

 

Die Gemeindevertretung kann für den Einzelfall Abweichungen von der Geschäftsordnung mit der Mehrheit 
von 2/3 der anwesenden Mitglieder der Gemeindevertretung beschließen, soweit ein Beschluss nicht gegen 
Vorschriften der Gemeindeordnung oder Hauptsatzung verstößt. 
 

§ 29 
Arbeitsunterlagen 

 

Jedem Gemeindevertreter ist nach seiner Einführung eine Ausfertigung dieser Geschäftsordnung vom Vor-
sitzenden auszuhändigen. 
 

§ 30 
Inkrafttreten 

 

Diese Geschäftsordnung tritt ab sofort in Kraft. 
 

Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung der Gemeindevertretung der Gemeinde Lindau vom 02.01.2017 
außer Kraft. 
 

 
Lindau, den 10.03.2023 
 
 
 
 
gez. Jens Krabbenhöft   (Siegel) 
Bürgermeister   
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Personalausweise und Pässe 

 
Die Personalausweise, die bis zum 06.10.2023 beantragt wurden, liegen vor. 
 
Die Reisepässe, die bis zum 29.09.2023 beantragt wurden, liegen vor. 
 

Gettorf, 18.10.2023 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Mitteilungen der Verwaltung 
 
 

Rentenberatung in Gettorf 
 

Frau Schlewitz bietet für alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Amtsbereich Dänischer Wohld eine Ren-

tenberatung an. Sie führt nicht nur eine Rentenberatung durch, sondern bei Bedarf nimmt sie auch die 

entsprechenden Anträge mit den Versicherten auf. Kosten entstehen den Versicherten hierfür nicht.  

 

Die Beratungsgespräche finden ausschließlich telefonisch statt. 

 

Bei Beratungswünschen kontaktieren Sie bitte Frau Schlewitz unter folgender Telefonnummer:  

04346 - 600240  

 

Bitte halten Sie Ihre Rentenversicherungsnummer bereit. 

Bei der Anmeldung wird auch geklärt, welche Versicherungsunterlagen Sie für das Beratungsgespräch 

benötigen.  

Gettorf, 18.10.2023 

 

Amt Dänischer Wohld 

-Der Amtsdirektor- 
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Stellenausschreibungen 
 

 

 

 

 

 

Amt Dänischer Wohld 

Sie möchten einen verantwortungsvollen, abwechslungsreichen, spannen-
den und zukunftsorientierten Beruf erlernen? 

Dann ist die Ausbildung beim Amt Dänischer Wohld eine gute Wahl! 

Wir suchen zum 01.08.2024 zwei Auszubildende für den Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellte/r“ 
(m/w/d) Fachrichtung Kommunalverwaltung.   

Die Arbeit in unserer Verwaltung ist abwechslungsreich und vielseitig. Kommen Sie zu uns, wenn Sie   
 

 die Zukunft des Amtes Dänischer Wohld mitgestalten möchten, Interesse an den Aufgaben und 

der Arbeit einer Amtsverwaltung und Freude an Büro- und Verwaltungsarbeit haben   

 Spaß an Herausforderungen haben und einen freundlichen und offenen Umgang mit Ihren Mit-

menschen pflegen  

 sich unter Berücksichtigung von Gesetzen und Vorschriften für die Belange der Bürgerinnen und 

Bürger engagieren möchten  

Wir sind eine moderne hauptamtlich verwaltete Kommunalverwaltung, die als Dienstleister für die ca. 

17.000 Einwohner/innen der amtsangehörigen Gemeinden zuständig ist.  

 

Von A wie Amtskasse bis Z wie Zentrale Dienste – im Rahmen der Ausbildung erhalten Sie Einblick in 

viele unterschiedliche Bereiche unserer Amtsverwaltung. Qualifizierte Ausbilder*innen begleiten Sie wäh-

rend Ihrer Ausbildung bei uns.  

 

Die Ausbildungszeit beträgt drei Jahre und kann, bei entsprechenden schulischen Leistungen, auf 2 ½ 

Jahre verkürzt werden.  

 

Der fachtheoretische Unterricht erfolgt im Blockunterricht, wahlweise an den Berufsbildenden Schulen in 

Rendsburg oder Kiel. Eine Zwischen- und Abschlussprüfung, sowie eine Teilnahme an kreisinternem Un-

terricht, der in Form von ganztägigen Workshops in der Kreisverwaltung Rendsburg stattfindet und von 

erfahrenen Dozenten durchgeführt wird, sind ebenfalls Teil der Ausbildung.  
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Diese Voraussetzungen sollten Sie als Bewerber*in mitbringen:  

 mindestens einen mittleren Bildungsabschluss, 

 mindestens befriedigende Leistungen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Wirtschaft/Politik, 

 Grundkenntnisse im Umgang mit dem PC sowie den gängigen Office-Anwendungen  

 
Was bieten wir? 

 flexible Einteilung der Wochenarbeitszeit bei 39 Stunden 

 ein Ausbildungsentgelt nach Tarifvertrag – derzeit –    

o 1. Ausbildungsjahr:  1.218,26 € brutto 

o 2. Ausbildungsjahr:  1.268,20 € brutto 

o 3. Ausbildungsjahr:    1.314,02 € brutto  

 eine Jahressonderzahlung und vermögenswirksame Leistungen entsprechend des Tarifvertrages 

 Ausbildungsabschlussprämie in Höhe von 400,00 Euro brutto 

 30 Tage Urlaub im Jahr 

 Bezahlte Freistellung am 24.12. und 31.12. 

 Mobilitätszuschuss für den Kauf eines Fahrrades/E-Bikes oder für ein ÖPNV-Ticket 

 Kostenfreie Auswahl an Getränken und Obst 

 

 

Sie sind noch nicht sicher?  
 

Dann fragen Sie unsere Ausbildungsleiterin, Frau Ute Schwauna, unter der Telefonnummer: 04346/91212. 

 

Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugniskopien bis zum 31.10.2023 

an den Amtsdirektor des Amtes Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf richten. 

Alternativ können Sie auch alle Dokumente in einer PDF-Datei zusammengefasst als E-Mail an  

poststelle@amtdw.landsh.de senden.  

 

 

Kommen Sie zu uns! 

 

Amt Dänischer Wohld 

Der Amtsdirektor 

 

 

 

  

mailto:poststelle@amtdw.landsh.de
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Die Gemeinde Gettorf sucht eine stellvertretende Schiedsperson 
 
 
Die Gemeinde Gettorf sucht eine stellvertretende Schiedsperson. Diese ehrenamtliche Aufgabe ist ab 
sofort zu vergeben. 

Das Ehrenamt einer Schiedsperson können Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde Gettorf 
wahrnehmen, die mindestens 30 und höchstens 70 Jahre alt sind und Interesse an einer solchen 
Aufgabe haben. Personen, die die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter besitzen und nicht unter 
Betreuung stehen, können diese Tätigkeit ausüben. 

Die Schiedsperson wird für fünf Jahre durch die Gemeindevertretung gewählt und kann auf Wunsch 
wiedergewählt werden. 

Die Aufgabe der Schiedsperson besteht darin, als Vorstufe zum Gerichtsverfahren kleinere Meinungs-
verschiedenheiten und Streitigkeiten – vermögens- und strafrechtlicher Art – zu schlichten und im 
Sühneverfahren einen Vergleich herbeizuführen. 

Die Aufgabenpalette der Schiedsperson ist vielfältig, wie beispielsweise Nachbarschaftsstreitigkeiten, 
Ärger mit dem Vermieter, aber auch leichte Körperverletzung, Hausfriedensbruch oder Beleidigung 
können dazu gehören. 

Die Schiedspersonen stehen in der Zusammenarbeit mit den Justizbehörden, insbesondere mit dem 
Amtsgericht. 

Wer in der Gemeinde Gettorf wohnt und Interesse an dem Aufgabengebiet hat, wird gebeten, eine 
schriftliche Kurzbewerbung an die Gemeinde Gettorf, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf zu senden. Für 
Rückfragen steht Ihnen Frau Krabbenhöft, Tel.:04346-91202, zur Verfügung. 

 
 

Amt Dänischer Wohld 
 Der Amtsdirektor  
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In der Kindertageseinrichtung der Gemeinde Felm 

 
ist zum 01.09.2023 oder später 

eine Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
 mit 39 Wochenstunden  

 
zu besetzen. 

 

Wir bieten für einen fröhlichen, engagierten jungen Menschen ein Jahr der Orientierung und Einführung 

in das Berufsleben. Der Einsatz erfolgt in den Gruppen der Kindertageseinrichtungen einschließlich der 

Naturgruppen. 

 

Die Betreuung während des FSJ erfolgt durch das Landesjugendwerk der AWO Schleswig-Holstein. 

 

 

Auskünfte erteilt Frau Erol, Leiterin der Kindertageseinrichtung, unter Tel. 04346-6644. 

 
 

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an das 
 Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1 in 24214 Gettorf 

 oder 
poststelle@amtdw.landsh.de unter Angabe  

„Stellenausschreibung FSJ Felm“ 
 
 

 
Gemeinde Felm 

- Der Bürgermeister - 
 
 
 
 
  

mailto:poststelle@amtdw.landsh.de
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Die Gemeinde Gettorf sucht  
befristet ab sofort für die Kindertageseinrichtung „Am Sportplatz“ 

 

eine/n Kita-Assistenten/in (w/m/d)  
mit 30 Wochenstunden  

für die Begleitung eines Kindes im Rahmen einer Integrationsmaßnahme. 
 

Die Gemeinde Gettorf unterhält die Kindertageseinrichtungen „Am Sportplatz“ und „Parkallee“ mit der 
Außenstelle in der Fischerstraße und einer Naturgruppe. Die Kinder werden in 4 Krippengruppen, 2 
altersgemischten Gruppen, einer Integrationsgruppe, 6 Regelgruppen und einer Naturgruppe betreut. Die 
Kindertageseinrichtungen sind gruppenabhängig max. in der Zeit von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet. 
 
Aufgaben: 

• Betreuung und Begleitung des Kindes in seinem Kita-Alltag. 
• Regelmäßige Reflexionsgespräche mit dem Kleinteam. 
• Unterstützung bei der Durchführung von Angeboten und Projekten 
• professionelle Gestaltung der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Eltern/ 

Bezugspersonen des Kindes 
 

Wir erwarten: 
• Erfahrung und/oder Fachkenntnisse im pädagogischen oder pflegerischen Bereich  
• Belastbarkeit 
• Zuverlässigkeit 
• Konflikt- und Kritikfähigkeit 
• Engagement und Empathie in der Zusammenarbeit mit den jeweiligen Akteuren 

 
Wir bieten: 

• Eingruppierung in den TVöD 
• ein professionell zusammenarbeitendes Team, bestehend aus qualifizierten Pädagogen und 

Pädagoginnen 
• regelmäßige Teamsitzungen  

 
 

Wir freuen uns über eine aussagekräftige schriftliche Bewerbung  
an das Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf. 

 
Auskünfte zur Betreuung erteilt gerne Frau Eibelshäuser, Kindertagesstättenleitung unter Tel. 
04346/600730. Auskünfte zum Beschäftigungsverhältnis erteilt Frau Jacobsen, Amt Dänischer Wohld unter 
Tel. 04346/91214. 
 

Gemeinde Gettorf 
- Der Bürgermeister - 
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Die Gemeinde Lindau sucht zum 01.12.2023 

für die Kindertageseinrichtung „De Dörpsmüüs“ in Revensdorf 
 

eine/n Erzieher/in (m/w/d)  
mit 39 Wochenstunden (Vollzeit). 
 
 

Die Kindertageseinrichtung umfasst zwei Regelgruppen, zwei altersgemischte Gruppen und eine Krippen-

gruppe. Die Betreuung der Kinder erfolgt gruppenabhängig in der Zeit von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr in zwei 

Häusern.  

 

Neben Ihrer pädagogischen Qualifikation und Freude, die Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten, brin-

gen Sie mit: 

 Verantwortungsbewusstsein  

 Team- und Kommunikationsfähigkeit 

 Eigeninitiative 

 Kenntnisse und Umsetzung der Bildungsleitlinien  

 Partizipatorische Zusammenarbeit mit den Eltern  

 Flexibler Einsatz während der Öffnungszeiten 

 

Darauf können Sie sich freuen: 

 Ein motiviertes, engagiertes und vielseitiges Team 

 Die Möglichkeit, eigenständig und kreativ pädagogische Arbeit umzusetzen 

 Teamsupervision 

 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Ein respektvolles und wertschätzendes Arbeitsklima 

 Tarifgerechte Bezahlung 

 Monatlicher Tankgutschein und Mobilitätszuschuss 

 

Auskünfte erteilt Frau Zielke, Leiterin der Kindertageseinrichtung, Tel. 04346/ 6025180. 

 

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung  
an das Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1 in 24214 Gettorf 

 oder 
poststelle@amtdw.landsh.de  

unter Angabe „Stellenausschreibung Kita Lindau“ zusammengefasst in einer pdf-Datei. 
 

 
Gemeinde Lindau 

- Der Bürgermeister - 
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Der Schulverband Osdorf/Felm/Noer  

sucht ab 08.01.2024 eine/n 

 

Mitarbeiter*in (m/w/d)   

für die Ausgabe der Mittagsverpflegung  

in der Grundschule Osdorf.  

 

 

Die Einstellung erfolgt im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung.  

 

Die arbeitsvertragliche Arbeitszeit beträgt durchschnittlich 6,05 h wöchentlich.  

Die tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit, einschließlich der Mehrarbeit zur Abdeckung der Schul-

ferien beträgt insgesamt 7,0 h. Der Arbeitseinsatz erfolgt   an 3 Tagen in der Woche.  

 

Das Stundenentgelt beträgt 14,50 Euro. Der Freibetrag gem. § 3 Nr. 26a kann in Anspruch ge-

nommen werden.  

 

Fragen zum Arbeitsverhältnis beantwortet Frau Schwauna von der Amtsverwaltung Dänischer 

Wohld Tel.: 04346 / 91212. 

 

Ihre schriftliche Bewerbung wird bis zum 10.11.2023 erbeten an den Schulverband  

Osdorf/Felm/Noer, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf. 

 

Alternativ per Email an poststelle@amtdw.landsh.de (Alle Dokumente in eine pdf-Datei zusam-

mengefasst.  

 
 

Schulverband Osdorf/Felm/Noer 
Der Schulverbandsvorsteher  

 

 
 
  

mailto:poststelle@amtdw.landsh.de
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Die Gemeinde Tüttendorf sucht zum 01.10.2023 oder später 

unbefristet mit 35,5 Wochenstunden 

 für die Kindertageseinrichtung „Schwalbennest“ in Blickstedt eine/n 

 

Sozialpädagogische/r Assistent/in (w/m/d) 

oder 
Erzieher/in (w/m/d) 

 
Die Kindertageseinrichtung besteht aus zwei altersgemischten Gruppen und zwei Regelgruppen in zwei 

Gebäuden mit einer Öffnungszeit von 7.30 Uhr bis 15.00 Uhr. 

 

Anforderungen: 

 Qualifizierter Berufsabschluss 

 Freundliches, aufgeschlossenes und engagiertes Arbeiten mit Kindern, Eltern und dem Team 

 Selbstständiges, strukturiertes und eigenverantwortliches Arbeiten 

 Kommunikations-, Kritik-, Reflexions- und Teamfähigkeit 

 Flexibler Einsatz während den Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtung 

 Verantwortungsbewusstsein und selbstständiges Arbeiten im Gruppengeschehen 

 Umsetzung des pädagogischen Konzeptes 

 Bereitschaft, die in der Kindertagesstätte festgelegten Bildungs- und Erziehungsziele umzuset-

zen 

 Bereitschaft zu Fort- und Weiterbildungen, Supervisionen und Teamsitzungen, auch nach den 

Öffnungszeiten 

 

Die Kindertageseinrichtung bietet ein interessantes und anspruchsvolles Aufgabengebiet mit vielfältigen 

Gestaltungsmöglichkeiten, ein gutes und freundliches Arbeitsklima in einem qualifizierten, hoch motivier-

ten Mitarbeiterteam, eine tarifgerechte Bezahlung nach TvöD, sowie einen monatlichen Mobilitätszu-

schuss. 

 

Auskünfte erteilt Frau Rahn, Leiterin der Kindertageseinrichtung 

unter Tel. 04346/ 9292389 oder unter Kiga@Kindergarten-Blickstedt.de 

 

 

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung  
an das Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1 in 24214 Gettorf  

oder poststelle@amtdw.landsh.de unter Angabe  
 „Stellenausschreibung der Gemeinde Tüttendorf“ 

 
Gemeinde Tüttendorf 
- Der Bürgermeister – 

  

mailto:poststelle@amtdw.landsh.de
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    Gemeinde Lindau     24214 Lindau, im Oktober 2023 
  - Der Bürgermeister -          Karl-Kolbe-Platz 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
 
 

Die Gemeinde Lindau veranstaltet 
 

einen  
 

Laternenumzug 
 

in Großkönigsförde 
 

am Freitag, dem 20.10.2023 
 

Treffpunkt 19.00 Uhr Gastwirtschaft Stuhr 
 
 
 

in Revensdorf 
 

am Freitag, dem 27.10.2023 
 

Treffpunkt 19.00 Uhr Santorini (Siegmund´s Gasthof) 
 
 

Ich darf Sie hierzu herzlich einladen. 
 
 
 
 
 
 

Gemeinde Lindau 
 
Jens Krabbenhöft 
- Bürgermeister – 
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Bürgermeistersprechstunde 
 

Gemeinde Bürgermeister/in  

Felm 
Hermann-Josef 

Thoben 
Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0177 – 4576978  
oder buergermeister@gemeinde-felm.de 

Gettorf Marco Koch 
Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0172 – 8737494  
oder buergermeister@gettorf.de 

Lindau Jens Krabbenhöft Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0176 – 672 593 47 

Neudorf-Bornstein Christoph Arp 
Sprechstunde nach Vereinbarung unter E-Mail:  

info@tischlerei-arp.com 

Neuwittenbek 
Bert 

Schinkel-Momsen 

Sprechstunde nach Vereinbarung unter E-Mail: 

buergermeister@neuwittenbek.de 

Osdorf Helge Kohrt Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0 43 46 – 41 31 32 

Schinkel Sandra Möller 
Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0151 – 14299859  

oder moeller.schinkel@gmail.com 

Tüttendorf Thomas Thee Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0151 – 193 290 81 

 

 

 

 
 
 
 
             Gettorfer Anlauf-Stelle für Senioren 

Herrenstr. 6, 24214 Gettorf 
Tel.: 04346 - 9262556 

 

Gut informiert und beraten in der Anlauf-Stelle für Senioren 

Die Gettorfer Anlauf-Stelle für Senioren informiert und berät die ältere Generation und ihre Angehörigen 
persönlich und vertraulich: 

 bei Fragen über Örtlichkeiten, Zuständigkeiten von Behörden, Hilfeeinrichtungen, Vereinen und Ver-

bänden 

 bei persönlichen Problemen 

 zum Wohnen im Alter 

 zu sozialrechtlichen Fragen, wie Schwerbehindertenausweis, Ermäßigungen usw. 

 bei Sozialen Hilfen, wie z. B. Haus-Notruf, Mahlzeitendienst 

 zu Freizeitangebote für Senioren 

 über neue Aufgaben im Ruhestand 

 

Kommen Sie vorbei und überzeugen sich selbst. 
 

Di und Fr von 09.00 – 12.00 Uhr sowie Do von 14.00 – 17.00 Uhr 
 
Britta Sellmer 
Koordinatorin ASS 
  

mailto:info@tischlerei-arp.com
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Volkshochschule Dänischer Wohld 
Herbstsemester 2023 

Liebe Interessierte und Freunde der 
Volkshochschule Gettorf, 
 

Aktuelle Informationen zu allen Kursen finden Sie im Internet auf der 

Seite www.vhs-sh.net/vhs-gettorf 

– hier können Sie sich auch direkt online anmelden. Das Kursprogramm 

wird ständig erweitert und aktualisiert, also schauen Sie öfter mal hinein. 

Die Tabelle zeigt jetzt noch startende Veranstaltungen und Kurse, 
in denen noch Plätze frei sind! 
 

Die Tabelle zeigt noch startende Veranstaltungen und Kurse, in denen noch Plätze frei sind! 

Start Tag Beginn Ende 
Ter- 

mine 
Titel Kursleitung Ort 

01.11. Mittwoch 11:15 12:00 12 Kurs: Sturzprophylaxe F. Knopf-Poerschke VHS T 

04.11. Samstag 14:00 18:00 1 
Offener Nähtreff (kostenlos, bitte 
anmelden) 

 IWS 

06.11. Montag 17:00 18:30 4 Kurs: Kirchenführer-Ausbildung (kostenlos) Stephi Johannsen VHS T 

11.11. Samstag 19:00 21:15 1 
Bildvortrag: Weites Land! 12.000 km mit 
dem Fahrrad durch Kanada 

Jörn Tietje Mühle 

13.11. Montag 18:30 21:30 1 Essen & Trinken: Weihnachts-Pizzen André Weidtkamp IWS 

18.11. Samstag 15:00 18:30 1 
Workshop: Gut zu Fuß, beweglich in der 
Hüfte 

Roswhita Dreßler VHS T 

18.11. Samstag 17:00 20:00 1 Essen & Trinken: Rezepte aus Kanada André Weidtkamp IWS 

25.11. Samstag 19:00 21:00 1 
Bildvortrag: Auf dem Weg nach Norden - 
Norge på Langs 

Swantje Ehlers Mühle 

01.12. Freitag 19:00 20:30 1 Vortrag: Alter Hund - na und? Marc Eichstedt Mühle 

02.12. Samstag 14:00 18:00 1 
Workshop: Nachhaltige 
Weihnachtswerkstatt 

S. Göttel IWS 

09.12. Samstag 13:00 15:00 1 
Führung + Turmaufstieg: Die Gettorfer 
Kirche 

 Kirche 

09.12. Samstag 17:00 20:00 1 Essen & Trinken: Silvesterrezepte A. Weidtkamp IWS 

Kursorte: 
Amt  Amtsgebäude, Karl-Kolbe-Platz 1 

IWS  Isarnwohld-Schule, Süderstraße 72-74 

KiTa  Krippe „Am Sportplatz“ (Zufahrt: Triangel) 
Mühle  Mühle „Rosa“, Mühlenplatz 

VHS T  VHS (ehemaliges Sportlerheim des GSC, Triangel) 
 

Geschäftszeiten / Kontakt: 
Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag 8.30 – 12.00 Uhr, Donnerstag 15.00 – 18.00 Uhr 
Tel.: 04346 / 60 29 25 (bitte nutzen Sie auch den AB) / E-Mail: vhs@gemeinde-gettorf.de  

 

mailto:vhs@gemeinde-gettorf.de
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Gemeinde Gettorf          24214 Gettorf, 06.10.2023 
          
     

 
 
 
 
 
 
 
 

An alle Gewerbetreibenden in Gettorf 
 
  
 

Einladung zum ersten Runden Tisch Gettorfer Ortskern 
 

 

am Donnerstag, 9. November 2023, um 19:00 Uhr, 

im Amt Dänischer Wohld (Sitzungsraum, III. OG), Karl-Kolbe-Platz 1 in Gettorf 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gewerbetreibende! 
 
Die Gemeinde Gettorf hat Anfang September beschlossen, einen Runden Tisch Gettorfer Ortskern ein-
zurichten, um mit den relevanten Akteuren in einen regelmäßigen Austausch über die Weiterentwicklung 
des Gettorfer Ortskernes einzutreten. 
 
Hiermit möchten wir Sie deshalb ganz herzlich zum ersten Runden Tisch „Gettorfer Ortskern“ einladen. 
 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
 
1. Begrüßung  (durch Bürgermeister und Ausschussvorsitzenden) 
2. Information der Standortmanagerin über bisher durchgeführte Gestaltungs-maßnahmen aus dem 

Innenstadtprogramm Schleswig-Holstein 
3. Vorstellung weiterer Maßnahmen für den Gettorfer Ortskern mit Diskussion  
4.  Verschiedenes. 
 
Bitte geben Sie Frau Münzberg-Niemann (muenzberg-niemann@gemeinde-gettorf.de) eine kurze Rück-
meldung, ob Sie teilnehmen werden – vielen Dank!  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

      
Marco Koch                Thorsten Wilke 
Bürgermeister Vorsitzender d. Ausschusses f. Wirtschaft & 

Energiewende  
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Abfuhrverschiebung durch den Reformationstag  

 

Borgstedt, 13.10.2023  

 

Durch den Reformationstag verschiebt sich die Abfuhr in einigen Gebieten um jeweils einen Tag 

nach hinten. Die Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR) bittet um Beachtung, dass 

sämtliche Verlegetage bereits in Ihrem persönlichen Abfuhrkalender sowie der AWR-App be-

rücksichtigt sind. Im Folgenden finden Sie alle anstehenden Verschiebungen im Überblick: 

 

Die Abfuhren 

vom Dienstag, dem 31.10 werden auf Mittwoch, den 01.11., 

vom Mittwoch, dem 01.11. auf Donnerstag, den 02.11., 

vom Donnerstag, dem 2.11. auf Freitag, den 3.11. und 

vom Freitag, dem 03.11. auf Samstag, den 04.11. verschoben. 

 

Ab Montag, den 06. November finden alle Abfuhren wieder wie gewohnt statt. 

 

Bei Fragen rund um die Abfallentsorgung steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfü-

gung! 

 

Mo.-Do. von 7:30 - 17:00 Uhr 

Fr. von 7:30 - 15:00 Uhr 

Tel.: (04331) 345 - 123   

E-Mail: service@awr.de 

 

Alle Abfuhrtermine finden Sie auf www.awr.de. Oder Sie nutzen unsere kostenlose AWR-App 

und erhalten immer aktuelle Informationen und Terminverschiebungen automatisch auf Ihr 

Handy (kostenloser Download in Ihrem Google Play oder App Store).  

 

 

Ansprechpartner für diese Terminverschiebung: 

Ralph Hohenschurz-Schmidt  Fon: 04331 / 345 - 103 

Mail: hoschmi@awr.de 

 
 
 
  

mailto:service@awr.de
http://www.awr.de/
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Wochenmarkt in Gettorf 

 

Besuchen Sie den Gettorfer Wochenmarkt in der Eichstraße (Fußgängerzone) 

freitags    von 08.00 bis 12.00 Uhr 
dienstags von 08.00 bis 14.00 Uhr 

 

 
 
 
 
 
 

Umsonstladen Schinkel  
 
Wir nehmen und geben unentgeltlich alle nicht sperrigen, noch brauchbaren Gegenstände. 
 
Hauptstraße 49 
24214 Schinkel 

Telefon: 04346 6893 

Ansprechperson: Uwe von Ahlften 

E-Mail: umsonstladen-schinkel@web.de 

Öffnungszeiten in der Schulzeit: 

Dienstag, Freitag, Samstag:  09.30 - 12.30 Uhr 
Dienstag, Freitag:   15.00 - 18.00 Uhr 

Öffnungszeiten in der Ferienzeit: 

Samstag:    09.30 - 12.30 Uhr 
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